
 
Aarau, September 2023 
 
 

Allgemeiner Verwaltungsaufwand und Unterrichtsmaterial 
 
Die bsa stellt allen Lernenden der beruflichen Grundbildung und der Berufsmaturität für die ge-
samte Dauer der Ausbildung eine Pauschale für allgemeinen Verwaltungsaufwand und Unter-
richtsmaterial in Rechnung. 
 
Rechtsgrundlagen 
Massgebend sind insbesondere Art. 46 und Art. 48 der kantonalen Verordnung über die Berufs- 
und Weiterbildung (VBW, SAR 422.211). 
 
Unterrichtsmaterial 

- Kopien, Drucksachen (Prüfungen, Qualifikationsverfahren usw.) 
- Präsentations- und Verbrauchsmaterialien 
- Berufsspezifisches Verbrauchsmaterial (inkl. Ausrichtungen der Berufsmaturität) 
- Fachliteratur (Klassensatz) 

 
Administrative Arbeiten 

- Lernendenadministration (Schulsoftware Djooze, Djooze App usw.) 
- Bestätigungen 
- Zeugnisse 
- Lizenz Microsoft 365 
- Nutzung von digitalen Lernmedien (IT-Kompetenzen) 
- Nutzung IT-Infrastruktur 

 
Sport und Anlässe 

- Administration und Organisation von Anlässen, Exkursionen, Turnieren usw. 
- Sportinfrastruktur und Instruktionen durch Sportlehrpersonen (z.B. für Sport über Mittag, 

Fitnessraum usw.) 
- Schneetage Engelberg 

 
Kosten pro Ausbildung 

- EFZ/EBA/Art. 32: Je nach Beruf CHF 130.00 – CHF 290.00 
- BM 1: Je nach Ausrichtung CHF 90.00 – CHF 300.00 
- BM 2: Je nach Ausrichtung CHF 200.00 – CHF 300.00 

 
Der Gesamtbetrag für alle Schuljahre wird zu Beginn der Ausbildung in Rechnung gestellt. Bei 
vorzeitigem Austritt kann der Betrag pro rata zurückgefordert werden. 
 
 
Berufsschule Aarau 
Margret Baumann, Rektorin  


